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Textliche Festsetzungen 

 
 

R E C H T S G R U N D L A G E N  

Baugesetzbuch (BauGB),  

Baunutzungsverordnung (BauNVO),  

Planzeichenverordnung (PlanzVO),  

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),  

Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG),  

Hessisches Wassergesetz (HWG),  

Hessische Bauordnung (HBO)  

in der bei der maßgeblichen Auslegung des Bebauungsplanes geltenden Fassung. 
 
 

T E X T L I C H E  F E S T S E T Z U N G E N  

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen: 
 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB) 
1.1 Die Art der baulichen Nutzung ist als Mischgebiet nach § 4 BauNVO festgesetzt. 
  
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
2.1 Die nach der festgesetzten Grundflächenzahl maximal zulässige Grundfläche darf ge-

mäß § 19 Abs. 4 BauNVO für Garagen, Nebenanlagen, Stellplätzen mit ihren Zufahr-
ten allgemein um 50% überschritten werden. Bei Anlagen für Verwaltungen, gesund-
heitliche und soziale Zwecke darf die zulässige Grundfläche für Garagen, Nebenanla-
gen und Stellplätze mit ihren Zufahrten bis zu einer GRZ von 0,7 überschritten wer-
den. 
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3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Absatz 1 Nrn. 2, 2a BauGB) i.V.m.  
§ 23 Abs. 5 BauNVO 

3.1 Es wird bestimmt, dass Garagen, Stellplätze und untergeordnete Nebenanlagen auf 
dem gesamten Baugrundstück zulässig sind (innerhalb und außerhalb der durch die 
Baugrenzen definierten überbaubaren Grundstücksflächen). 
Untergeordnete Gebäude für Abstellzwecke und Gebäude zur Versorgung mit Energie, 
Kälte oder Wasser sowie Stützmauern zur Geländeabsicherung bis zu 1 m Höhe sind 
ohne Längenbegrenzung ohne Abstandsfläche zum Nachbargrundstück 269/2 und zu 
den öffentlichen Verkehrsflächen zulässig. 

  
4. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
4.1 Hofflächen, Terrassen PKW-Stellplätze und private Verkehrsflächen (Grundstückszu-

wegungen, Garagenzufahrten usw.) sind in wasserdurchlässigen Bauweisen zu befes-
tigen, sofern nicht besondere Anforderungen an die Barrierefreiheit andere Befesti-
gungsarten erfordern. 

4.2 Flächen für die Erschließung sind auf ein Mindestmaß zu begrenzen. 
Im Übrigen sind nicht überbaute Grundstücksflächen gärtnerisch mit Anpflanzungen 
zu gestalten. Unzulässig sind Schottergärten und vergleichbare Freiflächengestaltun-
gen auf Untergrundabdichtungen (Schutzvlies, Folie oder vergleichbares). 

4.3 Dachflächen mit einer Neigung bis zu 10° sind zu begrünen 
 
 

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen: 
 

§ 1 Begrünung baulicher Anlagen und Gestaltung von Grundstücksfreiflächen  
(§ 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO) 

(1) Grundstücksfreiflächen sind gärtnerisch mit Anpflanzungen zu gestalten. Flächenbe-
festigungen und flächige Abdeckungen mit Mineralstoffen (z.B. Grauwacke, Kies, 
Wasserbausteinen, Glassteine) sind unzulässig, ausgenommen sind notwendige Zu-
wegungen und erforderliche Stellplätze. 

(2) Bei der Grundstücksbepflanzung sind mind. ¾ einheimische, standortgerechte Ge-
hölze oder bewährte regionale Obstsorten zu verwenden. 

(3) Stellplätze für Abfallbehälter sind einzugrünen, sofern sie nicht anderweitig fremder 
Sicht entzogen sind. 
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Hinweise: 
 
Stellplätze 

Für die Errichtung der notwendigen Stellplätze gilt die Stellplatzsatzung der Gemeinde 
Ehringshausen in der jeweils gültigen Fassung. 
 

Denkmalschutz: 
Gemäß § 21 HDSchG sind Funde oder Entdeckungen von Bodendenkmälern unverzüglich 
der Denkmalfachbehörde, der Gemeindeverwaltung oder der unteren Denkmalschutzbe-
hörde beim Kreisausschuss anzuzeigen. Auf die weiteren Bestimmungen des § 21 HDSchG 
wird zunächst verwiesen. 
 

Verwendung von Niederschlagswasser: 
Gemäß § 37 Abs. 4 Hessisches Wassergesetz (HWG) soll Niederschlagswasser von der 
Person, bei der es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheit-
liche Belange nicht entgegenstehen. 
 

Artenschutz: 
Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich Leuchtmittel mit einer Farbtemperatur von 
maximal 3.000 Kelvin unter Verwendung vollständig gekapselter Leuchtengehäuse, die 
kein Licht nach oben emittieren, zulässig. Insbesondere unzulässig sind Bodenstrahler und 
Fassadenanstrahler. 
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